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Die Bezirks-, Stadt-, Kreis- 
und Stadtbezirksorganisationen 

der Partei

ie Bezirks-, Stadt-, Kreis- und 49
Stadtbezirksorganisationen der 

Partei lassen sich in ihrer Arbeit von 
dem Programm und dem Statut der 
Partei leiten und organisieren in ih
rem Bereich die Durchführung der 
Beschlüsse und Direktiven des Par
teitages, des Zentralkomitees und sei
ner gewählten Organe.
Ihre wichtigsten Pflichten sind:
a) die politische Leitung der gesell
schaftlichen Entwicklung in ihrem 
Bereich auf der Grundlage der Partei
beschlüsse,
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